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Bau art z u 1 ass u n g s b e s 0 h ein i gun g

tür einen Tank (1 500 1) aus Polyllthylen-Formsto:r:C zur druok-
losen oberirdisohen Lagerung von Heiz~l, Dieselkrattstotten und
Alt~l der Gruppe A, Getahrklasse 111, in Geblluden.

Autgrund des § 11a in Verbindung mit Nr. 3.141 Abs. 2 das Anhangs
II der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten -VbF- in der Fas-
sung vom 5. 6. 1970 (BGBl. I S. 689), gelindert duroh Gesetz TOm
15. 3. 1974 (BGBl. I S. 721), werden die in Ihrem Werk in Leimen
aus Polyllthylen-Formm&ssen "Hostalen GM7745 P" und "Lupolen
4261 A" im Bla rtahren hergestell ten Tanks mit einem Inhalt Ton
1 500 1 zur druoklosen oberirdisohen Lagerung Ton

Heiz81 EL DIR.51 603
Dieselkrattetotten naoh DIR 51 601 und
Alt81 der Gruppe A, Getahrklasse III

in Gebinden der Bauart naoh zugelassen.

Die Tanks erhalten die Zulassungskannzeiohen

01/BAM 4.01/83/70 (Werkstott "Hostalen GM7745 pO)
und
01/BAM 4.01/82/70 (Werkstott "Lupolen 4261 A")

I -
PMnst,""u4"RolnO"1pIetr$(I . '-""VtrMltd-. (07IU..".1 . T 7UNI
A... V $odalwtMft ser... 4A . '-"-10711'1010-1 IJW'1010....

- 3 -

Die oben genannten Unterlagen sind Bestandteil der BauartZU-

lassung .

Die Bau&rtzulassung wird mit tolgenden Maßgeben erteilt:

1. Jeder Tank muß in seiner Bauart- Werkstott, Gestalt und

Herstellvertahren - den bei der BAM hinterlegten und in

den Gutachten genannten Beurteilungenaohweisen entsprechen.

,..,,--

2..Der Herstellerhat tolgendePrUtungendu~chz~n, und
zwar

2.1 an jedem tertigen Tank:

a) E1nwandtreie Besohattenheit der Tankwan-

dung (Siohtprl1tlmg),

b) E1nhaltung des Mindaetgewiohts jedae Tanke

ohne Zubehör von 55 kp und Ton Tanks ohne

unteren Flansch TOn 53,5 kp,

0) E1nhaltung der Mindestwanddiokan

im Bodenbereioh

in den übrigen Bereiohen

4,5 111III

3,5 111III,

d) Dichtheit bei einem PrUtdruok entsprechend

dem 1,3-taohen statisohen Druok TOn Wasser,

bezogen aut die tietste Stelle des Tanks,

2.2 nach jedem Chargenweohsel sowie naoh Unterbreohung

des Masohinenlauts am ersten Tank:

a) Die E1nhaltung der Diohte naoh DIR 53 479

dR(a)::0,942 (- 0,004)g/om3 (Formm&sse)

dR(e)~O,OO4RdR(a)+ 0,004 (Formstott),
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Der Zulassung liegen tolgende Unterlagen zugrunde:

a) Gutachten der Bundesanstalt tür MaterialprUtung Tom

9. 6. 1971 - BAM/4.01/83/70 - mit 1. Nachtrag Tom

25. 2. 1972, 2. Naohtrag vom 6. 3. 1973 und 3. Nachtrag

Tom 13. 5. 1974,

b) Gutachten der Bundesanstalt tür MaterialprUtung Tom

12. 7. 1971 - BAM/4.01/82/70 - mit 1. Nachtrag Tom

28. 2. 1972 und 2. Naohtrag Tom 13. 5. 1974,

0) Sohreiben der Bundesanstalt tür MaterialprUtung vom

12. 12. 1972 - Az.:4-6196/72 - an das Ministerium tür

Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Hheinland-Ptalz,

d) Sohreiben der Bundesanstalt tür MaterialprUtung Tom

29. 5. 1975 - Tgb.Nr. 4-2203/75 - an die obersten Arbeite-

behörden der LllnderHessen, Nordrhein-Weettalen, Hheinland-

Ptalz und Saarland,

e) Sohreiben der Bundesanstalt tür MaterialprUtung vom

14. 2. 1975 - Ret. 4.01 - an die obersten Arbeitsbehörden

der Lllnderund den Bundesminister tür Arbeit und Sozialord-

nung,

t) Beriohte der Physikalisoh-Teohnisohen Bundesanstalt - PTB -
über die J!'estlegungTon Einbauort und -tiete eines Grenz-

wertgebers in ein Batterie-Tanksystem mit oberer FUlleitung

Tom 9. 2. 1973- PTB Gesoh.-Nr.3.4-230/73- undvom
21. 3. 1975- PTBGesch.Nr. 3.4-7563/75- sowiemit unterer

FUlleitungTom 9. 3. 1973- PTB Gesch.-Nr. 3.4-4176/73-,

g) Berioht des Teohnisohen Itberwaohungs-Vereins Baden e. V.
vom3. 5. 1972- Nr. 1172-,

h) Sohreiben der Bundesanstalt tür MaterialprUtung Tom 18.11.1975

- Tgb.Nr. 4-4019/75 -.
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wobei bedeuten:

~(a) =Rohdiohte der jeweiligen Charge (Formm&sse)
vor der Verarbeitung

da(e) =Rohdiohte nach der Verarbeitung (Formstott),

b) die E1nhaltung des Sohmelzindexes naoh DIR 53 735

HFI 190/5 (a)~0,6 (+ 0,04) g/10 min (Formm&sse)

HFI 190/5 (e)! 0,04~HFI 190/5 (a).t 0,04(Formsto:r:C),

wobei bedeuten:

HFI 190/5 (a) Sohmalzindex der jeweiligen Charge
(Formm&sse) Tor der Verarbeitung

HFI 190/5 (e) = Sohmalzindex nach der Verarbeitung(Formsto:r:C) .
Die Ergebnisse der FertigungsprUtungen sind autzuzeiohnen

und die Autzeiohnungen mindestens 10 Jahre autzubewahren.

3. Jeder Tank muß sachgemäß hergestellt sein
der Festigkeitseigensohatten der Anlage6
der BAMTom 9. Juni 1971 entsprechen.

und hinsichtlich
des Gutaohtens

4. Jeder Tank muß an gut siohtbarer Stelle
hatte Kennzeiohnung erhalten, duroh die
die Einhaltungder Nr. 4 des Gutaohtens
9. Juni 1971 bestätigt:

tolgende dauer-

der Hersteller
der BAM Tom

Herstelleroder Herstellerzeiohen,
Herstellungenummer,
Fertigungsjahr,
Rau1D1nhalt,
PrUtdruok,
Zulassungekennzeiohen,
"Nur tür Heizöl EL, Dieselkrattstott sowie
Altöl der GruppeA, Getahrklasse 111".
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5. Der Hereteller hat den Technischen Oberwachungs-Verein

Baden e. v. zu beauftra~ent mindestens zweimal jähr-

lich unvermutet

a} die VoraussetzUDRen f~ eine sachgemäße Fertigung

und i ie vorgeschriebenen werk':ll:1ternen Prüfungen
Bowlf.:

b) Die Lagerung von Dieselkraftstoffen und Altöl der

Gruppe A, Gefahrklasse 111 darf nur in Räumen erfolgen,

die den hierfUr geltenden gewerbe- und baurechtlichen

Anforderungen entsprechen.

b) die ';bereinstiQmungder ;1ergestelltenTanks mit die-

ser ~uart~ulassunbunj die ordnunRsgemäße Vornahme
der werksinternen Prii~fungen

7. Der nach :Ir.3.23 des Anhangs 11 VbF vorgeschriebene Flüs-

sigkeiteanzeigertstnur dann nicht erforderlich,wenn die
Tankwanduny,enausreichenddurchscheinendeind.

Der höchstzulässl ~e F'illstandmua auy,enfälligmarkiert sein.

auf Koaten der <1rTilB i:o .derk LeiQen zu prtifen und das Ergeb-

nie der Prüfun~en der Zulaseungsbehörde, dem Hinisterium

f'.ir tI.r1J~ i t, Gesundhe 1 t und Sozlalordnung Baden-'~'lürttemberg,

mi tzu te nen.

8. Dae Befüll- und Bntnahmesyetem sowie der Grenzwertgeber müe-

sen von der BAN bzw. PTB geprüft und von der zuständigen Behör-

de der Bauart nach zugelaseen eein. Das Zubehör ist vom Tank-

hersteller komplett mitzuliefern.

6. Die Tanke oder Tanksysteme sind abweichend von Nr. 2.1(3)

des Anh~ngs 11 der VbF in einem Auffangraum anzuordnen. Sie

können ohne Abstandvoneinanderund ohne Boden- und Wandab-

standaufgestelltwerden.Sie mUssen Jedoch mindestensvon
einer Stirn- und Breitseite zugänglich sein. Hierzu genUgt

es, wenn zwischendiesenSeiteneinesTanks bzw. Tankeystems
und den .änden dde Auffangraums ein Abstand von mindestens

40 cm vorhanden ist.

9. Die Bandagen für die Tanks müssen so beschaffen sein, daß ihre

etützende Funktion während der Gebrauchsdauer der Tanks voll

erhalten bleibt. Diese Anfo~derung ist dann erfüllt, wenn die

Bandagen eine Feuerverzinkung von mindestens 50 I~ Schicht-
dicke aufweisen.

In explosionsgefährdeten Bereichen ist die AUfstellung der

Tanksunzulässig.Außerdemgeltendie Bestimmungenüber die

unzuläesigeLagerungnach § 10 VbF.

Sofern für die Bandagen verzinkte Bleche oder Bänder mit ge-

ringerer Schichtdicke ver.endet werden, muß ein zusätzlicher ge-

eigneter Anstrichstoff aufgebracht sein. Bei Anwendung von

Anstrichstoffen ist ein Gutachten der Bundesanstalt für Ma-

terialprüfung einzuholen.

a) Bei der Heizölla~erun~ sind die Tanks in Räumen anzuordnen,

die den baurechtlichen Anforderungen an Heizöllagerräume

oder Heizräume genügen. In diesen Räumen dUrfen keine an-

deren brennbaren Stoffe abgestellt oder gelagert werden.

Die Tanks mUseen von Feuerungssnlagen (Feuerstätten,

Verbindungsstücke, Schornstein usw.) einen Abstand von

mindeetens1 m haben.

Die Einhaltung d~eser ~mßgabe ist durch den Sachverständigen ~
des Technischen Uberwachungs-Vereins Baden e. V. anläßlich .

der gemäßMaßgabe5 dieserBauartzulassungvorgeschriebenen ~
Fertigungsprüfungenüberwachenzu lassen.

Ergänzend hierzu ist folgendes zu beachten:

10. Der Herstellerhat jedenTank fUr den Transportsacr-zemäß
vorzu bare 1 ten.

- / -
- / -

- 7 - - 8 -
11. PUr jeden Tank eind mitzuliefern

a) Abdruck dieser Bauartzulassungsbescheinigung (ohne An-
lagen),

b) Abdruckder "Transport-,Montage-und Bet"iebsanlei-
tung".

Die GebUhrenentecheidung beruht auf den §§ 1, 2, 4 und 8 des

LandesgebUhrengesetzesvom21. 3. 1961 (Ges.Bl. s. 59), zuletzt

geändert durch Gesetz vom 26. 11. 1974 (Ges.Bl. S. 508), in Ver-
bindungmit Nr. 31 bUnter-Nummer 6 des GebUhrenverzeichnisses

in der Fassung vom 6. 12. 1972 (Ges.Bl. s. 643).

12. Der Hersteller hst den Betreiber schriftlich besonders dar-

auf hinzuweisen, daS Rechtsmittelbelehrun~:

b) vom Betreiberden Sachverständigender Nachweis
über Herkunft und Flammpunkt der Öle zu erbringen
1st,

Gegen diesen Bescheid kann nach den Vorschriften der Verwaltung~

gerichtsordnung vom 21. 1. 1960 (BGBl. I s. 17), Klage erhoben

werden. Die Klage muß innerhalb eines Monats nach Zustellung

dieses Bescheids beim Verwaltungsgericht Karlsruhe, Nördliche

Hildapromenade 1, 7500 Karlsruhe, schriftlich oder zur Nieder-

schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden.

Die Klage ist gegen das Land Baden-WUrttemberg als Beklagter

zu richten, sie muß den Kläger und den Streitgegenstand bezeich-

nen. Sie soll ferner einen bestimmten Antrag und die zur Begrün-

dung dienenden Tatsachen und Beweismittel enthalten. Der Klage

sollen Mehrfertigungen fUr die übrigen Beteiligten sowie die

angefochtene Verfügung in Urschrift oder Abschrift beigefügt

werden.

12.1 bei Verwendung der Tanks zur Lagerung von Altölen

a) der Flammpunkt dieser Öle über 550C liegen muß,

12.2 in den Tankwandungen keine unzulässigen Spannungen,

z. B. duroh anReschlo8sene Rohre, hervorgerufen wer-
den dUrfen und

12.3 die Sicherheit der Tanks nur dann gewährleistet ist,

wenn die Bedingungender "Transport-,Montage- und
Betriebsanleitung" sowie die Maßgabe 6 dieser Bauart-

zulassung eingehalten werden.
Hinweise:

13. Eventuell auftretendeSchädenan Tanks oder an Batterietank-

anlagensind- über die Regelungendes § 20 der VbF hinaus-
gehend - auch der Bundesanstalt für Materialprüfung unver-

züglich anzuzeigen.

a) Weitergehende Vorschriften des Bau- und Wasserrechts bleiben
durch die Bauartzulassung unberUhrt.

Die seitherigeBauartzulassun~sbescheinigungvom 24. 10. 1975mit
dem Nachtragvom 20. 1. 1976 wird durchdieseBauartzulassungs-
bescheini!,:ung ersetzt.

b) Diese Zulassunggilt nichtfür andersgearteteFertigungs-
anlagen und nicht fUr andere Hersteller.

Änderungen der Bauart, z. B. Art des Werkstoffes, der Gestalt
oder des Fertigungsverfahrens, erfordern eine neue Zulassung.

c) Die Richtlinie"PE-Tanks,oberirdisch"- TRbF 406
(Arbeitsschutz Nr. 2/1972 S. 62) ist zu beachten.

PUr die Zulassungwird entsnrechendder beiliegendenGebUhren-
rechnungeineVerwaltungsgebUhrin Höhe von DM200.-- festge-
eetzt.

Bella~en: .
Kopie desSchreibensder BAMvom 9.11.1976

GebUhrenrechnung
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